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Stoll, Martina (HLT)

Von: Jung, Dr. Irene [irene.jung@wetzlar.de]
Gesendet: Freitag, 21. September 2012 09:56
An: Spalt, Dr. Detlef (HLT)
Betreff: Anhörung  ... Gesetz zur Neuregelung des Archivwesens - Drucks. 18/6067- 

Sehr geehrter Herr Dr. Spalt 
  
der Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare wurde gebeten, zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung des Archivwesens Stellung zu nehmen. Nachdem ich mich im 
Namen des Verbandes am 12. 7. 2012 zum damaligen Gesetzentwurf geäußert hatte, erreichte mich nun am 17. 9. 
die Eilausfertigung des Gesetzes vom 28. 8. 2012. 
Der Verband begrüßt, dass in § 2 (3) nunmehr auch die Städte dezidiert als Stellen genannt werden, die 
archivwürdige Unterlagen zur dauernden Aufbewahrung in einem öffentlichen Archiv produzieren.  
Erfreulich für die Kommunalarchive ist die Regelung in § 4, dass sich die Beratungstätigkeit des Hessischen 
Landesarchivs auch auf die nichtstaatlichen Archive im Rahmen der Archivpflege erstreckt. Bedauerlich ist, dass die 
hessische Archivberatungsstelle nicht genannt wird. 
In § 12 sollte nicht nur festgeschrieben sein, dass der Zweck der Nutzung dargelegt werden muss, sondern auch, 
dass ein berechtigtes Interesse vorliegt. Gerade in Kommunalarchiven kann die Nutzung von Archivgut aus 
unberechtigtem Interesse heraus erfolgen. 
Der neugeschaffene § 16 erübrigt sich, wenn § 12 um einen Zusatz, dass auch Vervielfältigungen zur Nutzung in 
Archiven, Museen und Forschungsstellen angefertigt werden dürfen, ergänzt wird. Man sollte so wenige Einzelfälle in 
den Gesetzestext aufnehmen wie möglich, da die Einzelfälle vom jeweiligen Forschungsinteresse, das sich im Laufe 
der Jahre und Jahrzehnte aber ändert, abhängen. 
Der neue § 19 Kommunales Archivgut ist leider unvollständig. Es findet sich nur der einleitende Satz. 
Daher kann ich mich nicht zu genau jenem § äußern, der das kommunale Archivgut betrifft. Bitte ergänzen Sie den § 
19; ich werde dann umgehend meine Stellungnahme abgeben.    
  
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Irene Jung 
  
Vorsitzende des Verbandes hessischer 
Kommunalarchivarinnen  
und Kommunalarchivare 
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Stadtverwaltung Wetzlar  
Büro des Magistrats / Historisches 
Archiv  
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35578 Wetzlar  

Telefon: 06441 99-1080  
Telefax: 06441 99-1084  
E-Mail: irene.jung@wetzlar.de 
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Homepage: www.wetzlar.de  
  

AV WKA/18/45 Seite 1



1

Stoll, Martina (HLT)

Von: Wolff, Karin (HLT)
Gesendet: Freitag, 21. September 2012 16:25
An: Kühne-Hörmann, Eva (HMWK); Jung, Ingmar (HMWK); Spalt, Dr. Detlef (HLT)
Betreff: Fwd: Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur 

Neuregelung des Archivwesens ... - Drucks. 18/6067-

 

Beste Grüße 
  
  
  
Karin Wolff MdL 
Staatsministerin a.D. 
Vorsitzende des Ausschusses Wissenschaft und Kunst 
Sprecherin für Medienpolitik 
 
Anfang der weitergeleiteten E-Mail: 

Von: "Jung, Dr. Irene" <irene.jung@wetzlar.de> 
Datum: 21. September 2012 11:09:21 MESZ 
An: "Wolff, Karin (HLT)" <K.Wolff@ltg.hessen.de> 
Betreff: Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur 
Neuregelung des Archivwesens ... - Drucks. 18/6067- 

Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende Wolff, 
  
der Verband der hessischen Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare e. V. wurde um eine 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf ... zur Neuregelung des Archivwesens ... gebeten. Beim 
Vergleich mit dem bisherigen Gesetz bzw. mit dem Entwurf vom Juni 2012 fiel mir auf, dass in der 
Eilausfertigung vom 28. 8. 2012 der "§ 19 Kommunales Archivgut" nur unvollständig abgedruckt ist.  
Die Stellungnahme des Verbandes zum Gesetzentwurf habe ich soeben an Herrn Dr. Spalt 
gesendet. Zum neuen § 19, der die Kommunalarchive am stärksten betrifft, kann ich noch keine 
Stellungnahme abgeben, da er noch nicht vorliegt. Ich hoffe, dass sich die fehlenden Abschnitte des 
§ 19 problemlos in den Gesetzestext einfügen lassen, der dann nochmals kurzfristig den Betroffenen 
zugestellt werden kann. 
  

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Irene Jung 
Vorsitzende des Verbandes hessischer 
Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare 

Klicken Sie mit de
Maustaste hier, u
herunterzuladen.
Datenschutzg rün
Outlo ok das auto
Herunterladen di
dem Internet ver

Stadtverwaltung Wetzlar 
Büro des Magistrats / Historisches 
Archiv  
Hauser Gasse 17  
35578 Wetzlar  

Telefon: 06441 99-1080  
Telefax: 06441 99-1084  
E-Mail: irene.jung@wetzlar.de 
E-Mail: archiv@wetzlar.de  

Homepage: www.wetzlar.de  
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Geschäftsstelle des Ausschusses 
für Wissenschaft und Kunst 
zu Hd. des Geschäftsführers 
Herrn Dr. Spalt 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
per E-Mail: 
d.spalt@ltg.hessen.de 

Frankfurt am Main, 24.09.2012 
                                                Dr. Ho/rh 

Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz 
zur Neuregelung des Archivwesens und des Pflichtexemplarrechts - 
Drucks. 18/6067 – 
 
Schreiben der Vorsitzenden des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 
vom 14.09.2012 - Aktenzeichen: l A 2.5   
 
Sehr geehrter Herr Dr. Spalt, 
 
der Deutsche Bibliotheksverband – Landesverband Hessen (DBV-Hessen) 
vertritt die Bibliotheken und bibliothekarischen Einrichtungen aller Sparten 
in Hessen. Der DBV-Hessen nimmt zum Entwurf des Gesetztes nur in 
soweit Stellung, als es die Ausdehnung des Pflichtexemplars auf digitale 
Medienwerke betrifft, weil nur in dieser Hinsicht die Interessen seiner 
Mitglieder und der bibliothekarische Versorgungsauftrag betroffen sind.  
Der vorliegende Entwurf betrifft im engeren Sinn die fünf hessischen 
Landesbibliotheken in Darmstadt (ULB Darmstadt), Frankfurt (UB 
Frankfurt), Fulda (HLB Fulda), Kassel (UB/LMB Kassel) und Wiesbaden 
(HLB Wiesbaden) und ihre jeweiligen Unterhaltsträger. Das Anliegen des 
Gesetzentwurfes berührt aber darüber hinaus auch die Sicherung der 
verlegerischen Publikationen für nachfolgende Generationen, ein Anliegen, 
das die Bibliotheken in Hessen mit ihrem breiten Versorgungsauftrag für die 
hessische Bevölkerung gemeinsam verbindet. 
Die Erweiterung des Pflichtexemplarrechts auf die Ablieferung auch auf 
digitale Medienwerke ist längst überfällig. In der digitalen Welt sind 
spätestens mit dem Aufkommen des Internets Anfang der 1990er Jahre 
sukzessive mehr elektronische Publikationen als Ersatz gedruckter 
verlegerischer Publikationen oder als Parallelveröffentlichungen entstanden. 
Weltweit haben daher viele Staaten die Sammelaufträge ihrer 
Pflichtexemplarbibliotheken seit  Ende der 1990er Jahre erweitert. Vor 
diesem Hintergrund hat bereits seit Anfang des Jahrtausends die 
Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken im Deutschen 
Bibliotheksverband die Erweiterung des Pflichtexemplarrechts auf digitale 
Publikationen in den entsprechenden Ländergesetzen gefordert, was seither 
sukzessive umgesetzt wird. Auf Bundesebene wurde der Sammelauftrag auf 
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digitale Publikationen mit dem Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek 
(DNB-Gesetz) im Jahr 2006 geregelt, weil das der Staatsminister für Kultur 
und Medien erkannt hat, dass ein immer größer werdender Anteil an 
verlegerischen Publikationen ansonsten der Nachwelt nicht gesichert worden 
wäre. 
 
Im DNB-Gesetz wird folgerichtig von Medienwerken in körperlicher und 
unkörperlicher Form gesprochen und deren Ablieferung geregelt. Um das 
Gesetz schlank zu halten und den Veränderungen durch (nicht absehbare) 
technische  Entwicklungen sowie für pragmatisch, organisatorische 
Regelungen offen zu halten, wurden die Ausführungen in einer 
entsprechenden Abgabeverordnung ausgestaltet. Im Grundsatz wird dies für 
Hessen nachvollzogen, was der DBV-Hessen begrüßt. 
Es ist richtig und wichtig, dass das Land Hessen für elektronische 
Publikationen einen Sammelauftrag regeln will. Die geltende hessische 
Regelung muss um die modernen, digitalen publizistischen Möglichkeiten 
erweitert werden. Andernfalls würde die ohnehin schon eingetretene 
Überlieferungslücke sukzessive größer.  
Es könnte der Einwand erfolgen, dass es ja reiche, wenn die Deutsche 
Nationalbibliothek einen entsprechenden Sammelauftrag hätte. Dem ist 
entgegen zu halten, dass die regionalen Pflichtexemplarregelungen in den 
Bundesländern trotz gesamtstaatlichen Sammelauftrages der DNB aus guten 
Gründen bestehen. Nicht nur, dass sie teilweise auf Jahrhunderte alter 
Tradition beruhen, die eine wichtige Basis des Föderalismus ist, und damit 
das schriftliche Kulturerbe der Regionen gesichert haben. Vielmehr ist auch 
evident, dass mit der Verzahnung der regionalen Sammelaufträge in den 
Ländern, empfindliche Sammlungslücken sowohl auf Landes- als auch auf 
Bundesebene verhindert werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die 
DNB aus Kapazitätsgründen nicht in der Tiefe sammelt, die auf 
Landesebene sinnvoll und möglich ist. 
Aus Sicht des DBV – Landesverband Hessen ist die vorgesehene 
Erweiterung des Sammelauftrages sehr zu begrüßen ist. Auch der 
eingeschlagene Weg, dies über die Herausnahme der 
Pflichtexemplarregelung aus dem Hessischen Pressegesetz zu regeln, 
erscheint sinnvoll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Hessen mit einer 
derartigen Regelung im Pressegesetz nahezu allein in Deutschland seht, weil 
dies der Rechtssystematik im Grundsatz widerspricht. Gut geeignet erscheint 
für die Regelung des Sammelauftrages  das Hessische Bibliotheksgesetz. 
Der DBV – Landesverband Hessen unterstützt daher voll und ganz die 
Ergänzung des Hessischen Bibliotheksgesetzes. 
Wenn sich der hessische Gesetzgeber entschließt, die 
Ausführungsbestimmungen in Form einer Rechtsverordnung zu regeln, so 
scheint das eine zukunftsoffene, flexible Lösung zu sein. Gleiches gilt auch 
im Hinblick auf den in der Begründung zu Artikel 2 (Änderung des 
Hessischen Bibliotheksgesetzes) A Allgemeines, explizit genannten 
Sammelauftrag für digitale Medienwerke, bei denen es sich um solche 
elektronischen Publikationen handeln soll, die „ihrer Form und Art nach 
klassische Druckpublikationen ersetzen“.  Dieses findet unter 
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bibliotheksfachlichen Gesichtspunkten das Einverständnis der betroffenen 
hessischen Pflichtexemplarbibliotheken, die sämtlich Mitglieder im DBV-
Hessen sind. Bibliotheksfachlich richtig ist auch, dass die Verleger 
„dieselben Publikationen mit geringem zusätzlichen Aufwand an die 
zuständige hessische Landesbibliothek zu liefern“ (ebd.) haben. Damit  
bleiben nicht nur die traditionsreichen, guten Beziehungen zwischen den 
hessischen Verlagen und hessischen Pflichtexemplarbibliotheken erhalten, 
sondern es entsteht weder auf Verleger- noch Bibliotheksseite ein 
zusätzlicher Aufwand. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
(Dr. Sabine Homilius) 
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Stellungnahme zu dem Entwurf eines   
Gesetzes zur Neuregelung des Archivwesens und des Pflichtexemplarrechts  

(Drucks. 18/6067) 

Vorbemerkung 

In der nachfolgenden Stellungnahme werde ich den Gesetzentwurf unter bibliotheksrecht-
lichen Gesichtspunkten bewerten und mich dabei im Wesentlichen auf Art. 2 bis Art. 4 des 
Gesetzes konzentrieren. Fragen des Archivgesetzes werde ich nur insoweit berühren, als sie 
bibliotheksrechtliche Bezüge haben. 

1. Ausweitung des Sammelauftrages der hessischen Pflichtexemplarbibliotheken 

Die in Art. 2 des Gesetzes geplante Überführung des gegenwärtig im Hessischen Pressegesetz 
geregelten Pflichtexemplarrechts in das Hessische Bibliotheksgesetz ist richtig und sinnvoll. 
Insbesondere die Ausführungen in der Begründung des Gesetzes, die auf den nicht mehr 
stimmigen historischen Hintergrund einer presserechtlichen Regelung der Materie sowie auf 
Abgrenzungsprobleme zum Recht der Telemedien aufmerksam machen, verdienen volle 
Zustimmung und können für andere Bundesländer beispielhaft sein. 

Richtig ist auch die Ausweitung des Sammelauftrages der Pflichtexemplarbibliotheken auf 
Netzpublikationen beziehungsweise unkörperliche Medienwerke. Wird hier nicht wenigstens 
eine repräsentative Auswahl gesammelt, können die Pflichtexemplarbibliotheken ihrer 
Aufgabe, als Gedächtnisinstitutionen öffentlich publizierte Inhalte generationenübergreifend 
zu dokumentieren, nur noch unzureichend gerecht werden. 

Im Detail ergeben sich bei der vorgeschlagenen Regelung aber einige Probleme und 
Unschärfen, auf die nachfolgend hingewiesen sei. 

Dezernat 2 
Medienbearbeitung 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  

Mein Zeichen:  
Meine Nachricht vom:  

Auskunft erteilt: Dr. Eric Steinhauer 
Telefon: 02331 987-2890 
Telefax: 02331 987-346 
E-Mail: Eric.Steinhauer@FernUni-Hagen.de 
Hausanschrift: Universitätsstraße 21 

58097 Hagen 

Datum 24.09.2012 
 

 

FernUniversität in Hagen • 58084 Hagen 
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1.1 Bestimmung des Ablieferungspflichtigen 

In § 4a Abs. 2 S. 2 HessBibG-E werden die Ablieferungspflichtungen mit Blick auf ihre 
urheberrechtlichen Befugnisse, ein Medienwerk zu verbreiten oder es öffentlich zugänglich zu 
machen, bestimmt. Unter Verbreitung sind im Urheberrecht nach § 17 Abs. 1 UrhG das 
Angebot und die Weitergabe von körperlichen  Werkstücken in der Öffentlichkeit zu 
verstehen. Von einer öffentlichen Zugänglichmachung spricht man demgegenüber, wenn ein 
Werk über Netzwerke, vor allem über das Internet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
wird. Im geltenden Recht wird die Ablieferungspflicht in § 9 Abs. 1 S. 1 HessPresseG nicht an 
eine rechtliche Befugnis, sondern an die Tätigkeit des Verlegens geknüpft.  

Die nun vorgenommene Änderung bei der Bestimmung des Ablieferungspflichtigen führt 
durch ihren Bezug auf das Urheberrecht zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Zwar wird durch den 
Erschöpfungsgrundsatz in § 17 Abs. 2 UrhG weitgehend sichergestellt, dass derjenige, der das 
Recht hat, ein Werk zu verbreiten, im Wesentlichen auch derjenige ist, der ein Werk verlegt. 
Die Rechtslage bei den körperlichen Medienwerken ändert sich insoweit nicht.  

Bei den unkörperlichen Medienwerken hingegen gibt es keine urheberrechtliche  Erschöpfung, 
so dass jeder, der ein Werk legal online publiziert, auch das Recht hat, das Werk öffentlich 
zugänglich zu machen. Damit wäre nach dem Wortlauf der geplanten Regelung für ein und 
dasselbe unkörperliche Medienwerk eine Vielzahl von Personen ablieferungspflichtig. Dies gilt 
vor allem in dem gar nicht seltenen Fall, dass ein Werk unter einer Creative-Commons-Lizenz 
online veröffentlicht wird, die jedermann (!) das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
einräumt. Richtigerweise sollte mit Blick auf Sinn und Zweck des Gesetzes aber nur diejenige 
Person zur Ablieferung verpflichtet sein, die ein unkörperliches Medienwerk erstmals 
veröffentlicht. Dies wäre eine dem Verleger im Bereich der körperlichen Medienwerke 
vergleichbare Position.  

§ 4a Abs. 2 S. 2 HessBibG-E sollte daher lauten: 

Ablieferungspflichtig ist, wer berechtigt ist, ein Medienwerk zu verbreiten oder erstmals 
öffentlich zugänglich zu machen ... 

1.2 Rechtliche Wirkung der Ablieferung von Medienwerken 

Nach Maßgabe des geltenden Pflichtexemplarrechts werden körperliche Medienwerke bei der 
jeweils zuständigen Bibliothek abgegeben. Durch die Abgabe wird zugleich ein Eigentums-
übergang bewirkt. Die weitere Nutzung der Medienwerke in der Pflichtexemplarbibliothek 
vollzieht sich allein auf Grundlage einer Eigentümerposition. Wegen des Erschöpfungsgrund-
satzes in § 17 Abs. 2 UrhG sind Ausleihe und Nutzung in der Bibliothek ebenso zulässig wie 
die Erhaltung des abgelieferten Exemplars durch Maßnahmen der Bestandserhaltung 
(Entsäuerung) und Restaurierung. Das Urheberrecht gestattet in § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UrhG 
(sog. Archivschranke) überdies die Anfertigung einer Sicherungskopie, beispielsweise in Form 
eines Mikrofilms.  

Bei unkörperlichen Medienwerken fehlt es nicht nur an der Wirkung der urheberrechtlichen 
Erschöpfung, sondern auch an einer der Eigentümerstellung vergleichbaren Position der 
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Bibliothek. Mit der schlichten Ablieferung eines unkörperlichen Medienwerkes verfügt die 
Bibliothek lediglich über eine Vervielfältigung. Jede, ausnahmslos jede Form der weiteren 
Nutzung dieser Vervielfältigung hat urheberrechtliche Relevanz. Dies betrifft zunächst die 
Benutzung des Werkes. Sie ist, auch wenn sie bloß in den Räumen der Bibliothek stattfindet, 
eine urheberrechtlich relevante und erlaubnispflichtige Handlung, denn zum Lesen kann das 
unkörperliche Medienwerk ja nicht wie ein Buch aufgeschlagen, sondern muss in den Speicher 
eines Leseplatzes kopiert werden. Eine entsprechende Nutzung ist zwar nach § 52b UrhG 
zulässig, müsste aber, was dem Grundgedanken der kosten- und lastenfreien 
Pflichtablieferung widerspricht, nach § 52b S. 3 und 4 UrhG über eine Abgabe an die 
zuständige Verwertungsgesellschaft eigens vergütet werden.  

Aber nicht nur die Nutzung, auch die dauerhafte Erhaltung eines unkörperlichen 
Medienwerkes ist urheberrechtlich relevant, denn es muss nicht nur gegebenenfalls in ein 
dauerhaft lesbares Format überführt, es muss in jedem Fall in regelmäßigen Abständen auf 
einem neuen Datenträger gesichert werden. Alle diese Vorgänge sind mit urheberrechtlich 
relevanten Vervielfältigungen verbunden, die sich in ihrem Umfang deutlich von der im 
Bereich der körperlichen Medienwerke nach § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 UrhG zulässigen 
Sicherungskopie unterscheiden und die von den geltenden Schrankenbestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes nicht zweifelsfrei gedeckt sind. Eine entsprechende Sicherung von 
Datenbankwerken ist nach § 53 Abs. 5 UrhG sogar ausdrücklich verboten. 

Damit die Pflichtexemplarbibliotheken bei den unkörperlichen Medienwerken eine der 
Eigentümerstellung im Bereich der körperlichen Medienwerke vergleichbare Rechtsposition 
erlangen können, ist es mit einer bloßen Ablieferung des Medienwerkes an die Bibliothek 
nicht getan. Vielmehr benötigt sie - gewissermaßen als Äquivalent zum Sacheigentum am 
körperlichen Medienwerk - an dem unkörperlichen Medienwerk ein dauerhaftes 
Nutzungsrecht, um ihrem gesetzlichen Auftrag der Sammlung, Bewahrung und Vermittlung 
der von ihr gesammelten Medienwerke überhaupt gerecht werden zu können.  

Zu diesem Zweck ist es daher geboten, den Auftrag der Bibliothek im Gesetz klar zu 
umreißen, damit im Vorgang der Ablieferung durch den Berechtigten zugleich auch die 
Einräumung eines entsprechenden Nutzungsrechts erblickt werden kann (vgl. dazu 
Heckmann/ Weber, Elektronische Netzpublikationen im Lichte des Gesetzes über die Deutsche 
Nationalbibliothek (DNBG), in: AfP : Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht 2008, 
H. 3, S. 269-276), auf dessen Grundlage die Bibliothek das abgelieferte Medienwerk 
dauerhaft erhalten und ihren Nutzern in ihren Räumen zur Verfügung stellen darf.  

Ein besonderes Problem stellt sich aber in dem Fall der Nichtablieferung. Das Gesetz sieht hier 
in § 4a Abs. 3 S. 6 HessBibG-E vor, dass die Bibliothek das fragliche Medienwerk anderweitig 
beschafft. Für die meisten körperlichen Medienwerke kann dies etwa über den Buchhandel 
leicht erfolgen. Bei unkörperlichen Medienwerken hingegen, man denke etwa an eine im 
Internet frei zugängliche Publikation eines lokalhistorischen Vereins, besteht diese Möglichkeit 
nicht. Der Bibliothek bleibt nichts anderes übrig, als den Ablieferungspflichtigen um 
Übermittlung der Netzpublikation zu bitten, obwohl es der Bibliothek technisch ohne weiteres 
möglich wäre, das jedermann frei zugängliche Medienwerk abzuspeichern und in ihren 
Bestand zu übernehmen. Dieser auch für den Ablieferungspflichtigen sehr einfache, weil ohne 
Verwaltungsaufwand mögliche Weg ist urheberrechtlich leider nicht zulässig. Der 
Pflichtexemplarbibliothek ist es verwehrt, nach § 53 UrhG eine Vervielfältigung der 
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Netzpublikation anzufertigen, da die Bibliothek keine Privatperson ist, sich nicht auf einen 
eigenen wissenschaftlichen Gebrauch berufen kann und im Übrigen die Vervielfältigung nicht 
digital erfolgen dürfte. Doch auch der nach § 53 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Buchst. a) i.V.m. Abs. 2 S. 3, 
S. 2 Nr. 1 UrhG grundsätzlich zulässige Ausdruck von Teilen (!) der Netzpublikation dürfte 
nach § 53 Abs. 6 S. 1 UrhG in der Bibliothek nicht genutzt werden, da eine Weiterverbreitung 
nicht zulässig ist; bei einer liberalen Auslegung wäre allenfalls die Nutzung des Ausdrucks im 
Lesesaal denkbar. 

Diese missliche Situation lässt sich auch nicht mit der Erwägung umgehen, dass eine 
Internetpublikation, die frei zugänglich ist, ja eigentlich als im Sinne von § 4a Abs. 3 S. 4  
HessBibG-E zur Abholung bereitgestellt angesehen werden kann. Ein derart weites 
Verständnis machte die Ablieferungspflicht von Netzpublikationen insgesamt überflüssig mit 
der Konsequenz, dass die Pflichtexemplarbibliothek aktiv nach neuen unkörperlichen 
Medienwerken suchen müsste, was allein schon personell nicht zu leisten ist. Zudem 
entspricht § 4a Abs. 3 S. 4 HessBibG-E in seinem Wortlaut § 16 S. 2 DNBG. Für die Modalität 
der Bereitstellung zur Abholung ist in § 7 Abs. 1 S. 2 der das DNBG präzisierenden 
Verordnung über die Pflichtablieferung von Medienwerken an die Deutsche Nationalbibliothek 
(PflAV) eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Ablieferungspflichtigen und der 
Bibliothek vorgesehen. Fehlt eine solche Vereinbarung, bleibt es bei der Ablieferungspflicht. 
Für den wortgleichen § 4a Abs. 3 S. 4 HessBibG-E kann nichts anderes gelten. 

Die Frage, ob eine Pflichtexemplarbibliothek, die einen entsprechenden Sammelauftrag hat, 
eine nicht abgelieferte, aber frei zugängliche Netzpublikation von sich aus in ihren Bestand 
übernehmen kann, wird in der Literatur nicht einheitlich gelöst (dazu etwa Steinhauer, 
Pflichtablieferung von Netzpublikationen : urheberrechtliche Probleme im Zusammenhang mit 
der Ablieferungspflicht von Netzpublikationen an die Deutsche Nationalbibliothek, in: 
Kommunikation & Recht 2009, H. 3, S. 161-166 sowie umfassend Euler, Das kulturelle 
Gedächtnis im Zeitalter digitaler und vernetzter Medien und sein Recht, Bad Honnef 2011). 

Teilweise wird die Einführung einer urheberrechtlichen Schrankenbestimmung für 
Pflichtexemplarbibliotheken gefordert, was zum einen europarechtlich nicht unproblematisch 
ist, da mögliche Schrankenbestimmungen in der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft vom 22. Mai 2001 abschließend normiert sind, zum anderen nach 
Art. 73 Nr. 9 GG nur durch den Bundesgesetzgeber erfolgen kann.  

Ein möglicher Ausweg könnte in der gesetzlichen Übertragung desjenigen Nutzungsrechts 
liegen, das der Ablieferungspflichtige ansonsten bei der Übermittlung des unkörperlichen 
Medienwerkes schlüssig eingeräumt hätte.  

Doch auch diese Regelung sieht sich verschiedenen Bedenken ausgesetzt. Zunächst ist 
fraglich, ob eine solche Rechtseinräumung mit dem in Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG sowie 
ausdrücklich in Art. 46 der Verfassung des Landes Hessen grundrechtlich geschützten 
Urheberrecht zu vereinbaren ist. So dann ist unklar, ob der Landesgesetzgeber angesichts der 
ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich des Urheberrechts nach 
Art. 73 Nr. 9 GG überhaupt eine entsprechende Regelung erlassen darf. 
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Mit Blick auf das in Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG garantierte Eigentumsrecht hat das 
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 14. Juli 1981 (BVerfGE 58, S. 137) die 
Rechtmäßigkeit des Pflichtexemplarrechts als gesetzliche Ausgestaltung des Eigentumsrechts 
bestätigt. Allerdings ging es bei diesem Verfahren nur um die Ablieferung eines körperlichen 
Medienwerkes, bei dem das Gesetz eine Pflicht zur Übereignung, jedoch keinen gesetzlichen 
Eigentumsübergang vorsah. Bei dem hier fraglichen Nutzungsrecht am unkörperlichen 
Medienwerk würde aber durch das Gesetz selbst ein Rechtsübergang bewirkt.  

Hier freilich sind die Besonderheiten des Urheberrechts als eines immateriellen Rechts zu 
berücksichtigen. Anders als bei Eigentum an einem konkreten Buch, bei dem ein unmittelbarer 
Zugriff des Gesetzgebers dem Eigentümer die Verfügungsgewalt über eine konkrete Sache 
entzieht, bewirkt ein gesetzlich eingeräumtes Nutzungsrecht keinerlei Einschränkung bei der 
weiteren Nutzung und Vermarktung des betroffenen unkörperlichen Medienwerkes. Der 
Urheber oder ein von ihm Berechtigter sind nach wie vor in der Lage, Dritten einfache oder 
ausschließliche Nutzungsrechte an dem Werk einräumen. Daraus folgt, dass ein gesetzliches 
Nutzungsrecht der Pflichtexemplarbibliothek eben kein Zugriff auf ein bestimmtes Recht 
darstellt, wie es etwa das Eigentumsrecht an einem konkreten Buch wäre, sondern bloß die 
von der Verfassung bereits vorgegebene Eigentumsbindung an Gemeinwohlzwecke im Sinne 
einer ausgestaltenden Gesetzgebung nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG in einer für alle Urheber 
gleichermaßen geltenden Weise aktualisiert. Ein gesetzliches Nutzungsrecht kann daher wie 
die Pflichtablieferung von körperlichen Medienwerken als gesetzliche Ausgestaltung des 
Eigentumsrechts verstanden werden. 

Die gesetzliche Einräumung eines Nutzungsrechts ist zunächst eine urheberrechtliche 
Regelung. Nach Art. 73 Nr. 9 GG hat hier der Bund die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz. Es ist aber anerkannt, dass sich für Eigentumsbindungen im Sinne von Art. 14 
Abs. 1 S. 2 GG die Gesetzgebungskompetenz aus der jeweils zu regelnden Sachmaterie ergibt 
(vgl. Degenhart, in: Sachs [Hrsg.], Grundgesetz : Kommentar, 6. Aufl., München 2011, Art. 
74, Rn. 57). Da hier das Pflichtexemplarrecht die einschlägige Materie ist, ist eine 
landesrechtliche Regelung zulässig. 

Aus dem Vorstehenden ergeben sich daher zwei Folgerungen für die gesetzliche Regelung des 
Pflichtexemplarrechts der unkörperlichen Medienwerke. Zum einen muss der gesetzliche 
Auftrag der Bibliothek klar benannt werden, damit das mit der Ablieferung zugleich 
eingeräumte Nutzungsrecht in seinem Umfang eindeutig ist, zum anderen ist für den Fall der 
Nichtablieferung der Bibliothek die Befugnis zu erteilen, das nicht abgelieferte, aber 
gleichwohl frei zugängliche Medienwerk von sich aus in den Bestand zu übernehmen und so 
zu nutzen, als sei es regulär abgeliefert oder vom Berechtigten zur Abholung bereitgestellt 
worden. 

Die erste Folgerung könnte in § 4a Abs. 3 S. 3 sowie in § 4a Abs. 3 S. 5 HessBibG-E so 
gesetzgeberisch umgesetzt werden: 

Ihre Nutzbarkeit muss unbefristet und ohne Einschränkung durch Schutzmechanismen sowie 
rechtliche und tatsächliche Beschränkungen möglich sein. 
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Die Bibliothek trägt Sorge dafür, dass die zur Verfügung gestellten Medienwerke in 
unkörperlicher Form über die Nutzung in den Räumen der Einrichtung hinaus nicht unzulässig 
weiterverbreitet werden können. 

Die zweite Folgerung könnte in § 4a Abs. 3 S. 6 a.E. HessBibG-E wie folgt gesetzgeberisch 
umgesetzt werden: 

; frei zugängliche unkörperliche Medienwerke, die der Ablieferungspflicht unterliegen, kann 
die zuständige Bibliothek nach Ablauf der vorstehend genannten Fristen in ihren Bestand 
übernehmen und im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages nutzen. 

Der Verzicht auf eine eigene Mahnung dient, auch im Interesse des Ablieferungspflichtigen, 
der Verwaltungsvereinfachung. Erwägen könnte man allerdings, soweit die Kontaktdaten des 
Ablieferungspflichtigen unmittelbar bei der fraglichen Netzpublikation veröffentlicht sind, ihn 
über die erfolgte Übernahme durch die Pflichtexemplarbibliothek auf elektronischem Weg zu 
informieren. Eine entsprechende Pflicht der Bibliothek könnte in der nach § 4a Abs. 6 BibG-E 
vorgesehenen Rechtsverordnung enthalten sein. 

Abschließend sei angemerkt, dass das Hessische Landesrecht in der Verordnung über die 
Abgabe von Druckwerken bereits eine Vorschrift kennt, in der der zuständigen Pflichtexem-
plarbibliothek jetzt schon ein gesetzliches Nutzungsrecht eingeräumt wird. Es handelt sich um 
§ 7 der genannten Verordnung. Dort ist die „Nachbildung von Druckwerken“ wie folgt 
geregelt: 

„Ist dem Verleger die Abgabe des Druckwerks aus dem eigenen Bestand nicht mehr möglich 
und kann er es auch auf andere Weise nicht beschaffen, ist die zuständige Bibliothek 
berechtigt, von dem Druckwerk auf Kosten des Verlegers eine Nachbildung herstellen zu 
lassen.“ 

Nach geltendem Urheberrecht wäre eine solche Vervielfältigung nur bei einem wenigstens 
zwei Jahr vergriffenen Buch zulässig, während die Verordnung offenbar schon eine 
Nachbildung vor Ablauf dieser Frist gestattet. Eine entsprechende Vervielfältigung und deren 
Nutzung durch die Bibliothek kann aber nur über eine urheberrechtliche Erlaubnis, 
insbesondere durch die Einräumung eines entsprechenden Nutzungsrechts durch den Verleger 
gestattet werden. Offenbar geht der Verordnungsgeber davon aus, mit der in § 7 
umschriebenen Befugnis dieses Recht zu haben. Von daher ist die hier vorgeschlagene 
gesetzliche Nutzungsrechtseinräumung bei Nichtablieferung eines unkörperlichen 
Medienwerkes, die ja ebenfalls nur den säumigen Ablieferer träfe, nur eine konsequente 
Weiterentwicklung der für die körperlichen Medienwerke schon geltenden Rechtslage. 

1.3 Sammeln mit Augenmaß 

In der Begründung des Gesetzes wird angesichts des neuen und komplexen Gegenstandes 
völlig zu Recht eine Ausweitung des Sammelauftrages auf unkörperliche Medienwerke mit 
Augenmaß angestrebt (S. 27 der Drucksache.). Der Landesgesetzgeber möchte an dieser Stelle 
einen engeren Sammelauftrag formulieren als dies bei der Deutschen Nationalbibliothek der 
Fall ist. Zwar ist richtig, dass im Gegensatz zur Deutschen Nationalbibliothek keine periodische 
Sicherung von großen Teilen des deutschsprachigen Internet gefordert wird, was mit Blick auf 
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die gesetzlich gebotene Einschränkung auf hessische Ablieferungspflichtige technisch auch gar 
nicht leistbar wäre, doch ist dieses Sammelziel auch für die Deutsche Nationalbibliothek 
gesetzlich gar nicht bestimmt; es findet sich lediglich in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 
16/322, S. 12). Die im DNBG statuierte Ablieferungspflicht selbst ist demgegenüber genauso 
weit beziehungsweise eng formuliert wie die geplante Regelung im Hessischen Bibliotheksge-
setz.  

Nach dem Inkrafttreten des DNBG gab es wegen der recht umfassend normierten 
Ablieferungspflicht eine große Verunsicherung bei den Ablieferungspflichtigen insbesondere 
hinsichtlich der Netzpublikationen. Mit Blick auf die vom hessischen Gesetzgeber angestrebte 
vernünftige Beschränkung der Sammlung auf tatsächlich relevante Netzpublikationen, sollte 
die im Grunde umfassend formulierte Ablieferungspflicht im Sinne einer entwicklungsoffenen 
Flexibiliät zwar beibehalten, in der konkreten Verpflichtung aber deutlich beschränkt werden. 

Nach dem Vorbild des Thüringer Pflichtexemplarrechts in § 9 Abs. 3 S. 4 Thüringer 
Pressegesetz könnte die Ablieferungspflicht für unkörperliche Medienwerke strikt an die nach 
§ 4a Abs. 6 HessBibG-E zu erlassende Rechtsverordnung gebunden werden, so dass eine 
Pflicht zur Ablieferung erst dann besteht, wenn diese Rechtsverordnung vorliegt (dies war 
auch die Intention des Thüringer Gesetzgebers, vgl. dort Drucks. 4/3956, S. 14). 

Es wird daher vorgeschlagen, § 4a Abs. 6 HessBibG-E um einen zweiten Satz wie folgt zu 
ergänzen: 

Die Ablieferung der unkörperlichen Medienwerke erfolgt allein nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung. 

2. Aufhebung der Verordnung vom 12. Dezember 1984 

In Art. 4 des vorliegenden Gesetzentwurfes wird die Verordnung über die Abgabe von 
Druckwerken vom 12. Dezember 1984 (GVBl. 1985 I S. 10) aufgehoben. Soweit nicht 
unmittelbar eine neue, nunmehr auf § 4a Abs. 6 HessBibG-E gestützte Verordnung an ihre 
Stelle tritt, ergibt sich dadurch für die Ablieferung von körperlichen Medienwerken eine 
Rechtsunsicherheit. Nicht nur bleibt der verfassungsrechtlich gebotene Entschädigungsan-
spruch bei Härtefällen im Detail ungeregelt, es ist überdies nicht mehr bestimmt, welche der in 
§ 4 Abs. 1 HessBibG mit landesbibliothekarischen Aufgaben betrauten Bibliotheken für die 
Entgegennahme der Pflichtstücke zuständig ist.  

Die Aufhebung der Verordnung über die Abgabe von Druckwerken ist trotz des Wegfalls ihrer 
Ermächtigungsgrundlage in § 9 Abs. 2 HessPresseG als Folge von Art. 3 Nr. 1 des vorliegenden 
Gesetzentwurfes verfassungsrechtlich nicht geboten, da wegen der im Wesentlichen 
gleichwertigen Ermächtigungsgrundlage in § 4a Abs. 6 HessBibG-E eine ausreichende 
formalgesetzliche Deckung der alten Rechtsverordnung weiterhin existiert (vgl. Maurer, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Auflage, München 2011, § 13 Rn. 7). Offenbar geht auch 
der vorliegende Gesetzentwurf von einer Weitergeltung aus, da die förmliche Aufhebung der 
Druckwerkabgabeverordnung ansonsten entbehrlich wäre und ein schlichter, klarstellender 
Vermerk hierzu in der Gesetzesbegründung ausgereicht hätte.  
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Sollte es aber wegen der Erweiterung des Sammelauftrages der Pflichtexemplarbibliotheken 
auch auf unkörperliche Medienwerke eine Unsicherheit bezüglich der Reichweite der alten 
Verordnung geben, könnte ihre Weitergeltung explizit auf die Ablieferung von körperlichen 
Medienwerken beschränkt werden. 

Für Art. 4 wird daher folgende Formulierung vorgeschlagen: 

Die Verordnung über die Abgabe von Druckwerken vom 12. Dezember 1984 (GVBl. 1985 I S. 
10) gilt mit der Maßgabe fort, dass sie nur bei der Ablieferung von körperlichem 
Medienwerken anzuwenden ist. Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Zuge des 
Erlasses einer Rechtsverordnung nach § 4a Abs. 6 des Hessischen Bibliotheksgesetzes die 
eingangs genannte Verordnung zu ändern oder aufzuheben 

Durch den zweiten Satz wird der Verordnungsrang wiederhergestellt. 

3. Künftig keine Ordnungswidrigkeit im Bereich der Pflichtablieferung?  

Durch die Aufhebung von § 9 HessPresseG und die sich dadurch ergebenden Folgeände-
rungen insbesondere die ersatzlose Streichung von § 15 Abs. 1 Nr. 6 HessPresseG kann die 
Nichterfüllung der Ablieferung von Pflichtexemplaren künftig nicht mehr als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden.  

Mag auch die praktische Bedeutung der Bußgeldandrohung gering gewesen sein, als Mittel 
um den Sammelauftrag der Bibliotheken sicherzustellen, bleibt sie sinnvoll. Gerade bei so 
genannter grauer Literatur, die im Buchhandel nicht oder nur sehr mühsam zu beschaffen ist 
und die für künftige Generationen praktisch ausschließlich von den Pflichtexemplarbiblio-
theken gesammelt und verwahrt wird, kann die Androhung eines Bußgeldes zu einer 
erfolgreichen Ablieferung führen.  

Es seit darauf hingewiesen, dass das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek in § 19 
DNBG die Nichtablieferung von Medienwerken als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
von bis zu zehntausend Euro ahndet. Es ist inkonsequent, wenn sich der vorliegende Gesetz-
entwurf in § 4a HessBibG-E im Sinne einer einheitlichen Rechtslage für die Ablieferungs-
pflichtigen ausdrücklich am DNBG als Vorbild orientiert, dies aber bei der Frage der Ord-
nungswidrigkeit nicht durchhält.  

Im Ergebnis würde die Nichtablieferung von in Hessen verlegten Medienwerken künftig von 
der Deutschen Nationalbibliothek als Ordnungswidrigkeit geahndet, während für die ablie-
ferungsbegünstigte Bibliothek in Hessen nur der mühsame Weg des Verwaltungszwanges mit 
der Verhängung eines Zwangsgeldes nach § 76 des Hessischen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes verbliebe.  

Es wird daher vorgeschlagen, die Nichterfüllung der Ablieferungspflicht auch im Hessischen 
Bibliotheksgesetz weiterhin als Ordnungswidrigkeit wie folgt zu ahnden: 
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§ 8a Ordnungswidrigkeit 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig der Ablieferungspflicht nach § 4a 
Abs. 2 nicht rechtzeitig nachkommt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Regierungspräsidium. 

Im Gegensatz zu § 15 Abs. 5 HessPresseG verjährt die Ordnungswidrigkeit nicht bereits nach 
drei Monaten, sondern mangels einer spezialgesetzlichen Regelung wegen § 31 Abs. 2 Nr. 3 
OWiG erst nach einem Jahr. Diese längere Frist ist geboten, weil die Verjährungsfrist mit dem 
Ablauf der in § 4a Abs. 2 HessBibG-E vorgesehenen Monatsfrist beginnt. Gerade bei grauer 
und abgelegen erschienener Literatur wird die Pflichtexemplarbibliothek nicht selten erst nach 
Ablauf der noch geltenden dreimonatigen Verjährungsfrist von dem Erscheinen des 
nichtabgelieferten Medienwerkes Kenntnis erlangen. Auch die Ordnungswidrigkeit nach § 19 
DNBG verjährt erst nach einem Jahr, so dass insoweit ebenfalls eine einheitliche Rechtslage 
hergestellt wird. Lediglich bei der Höhe des Bußgeldes wird der niedrigere Satz aus § 15 Abs. 
2 Nr. 3 HessPresseG beibehalten. 

4. Befristung des Hessischen Bibliotheksgesetzes 

Das Hessische Bibliotheksgesetz tritt nach § 9 S. 2 HessBibG mit Ablauf des 31. Dezember 
2014 außer Kraft. In dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Entfristung 
und zur Veränderung der Geltungsdauer von befristeten Rechtsvorschriften vom 21. August 
2012 (Drucks. 18/6022) wird auf S. 17 der Begründung explizit daran festgehalten, das 
Hessische Bibliotheksgesetz als neues Gesetz zunächst auf fünf Jahre zu befristen.  

Abgesehen davon, dass das Gesetz erst am 20. September 2010 verkündet wurde, so dass die 
Befristung tatsächlich nur reichlich vier Jahre beträgt, durch die Einfügung des 
Pflichtexemplarrechts in das Bibliotheksgesetz und die Erweiterung des Sammelauftrages auf 
unkörperliche Medienwerke hat das Hessische Bibliotheksgesetz eine substanzielle Änderung 
erfahren, die mit Blick auf die praktische Bedeutung der Materie fast einem Neuerlass 
gleichkommt. Es ist wenig sinnvoll, die neuen Vorschriften bereits nach zwei Jahren wieder 
auslaufen zu lassen, wenn das vorliegende Gesetz wie geplant zum 1. Januar 2013 in Kraft 
treten soll.  

Vor allem für die Sammlung der unkörperlichen Medienwerke ist dieser Zeitraum viel zu kurz, 
um die Frage beurteilen zu können, inwieweit sich die neuen Regelungen bewährt haben. 

Es wird daher vorgeschlagen, § 9 S. 2 HessBibG entsprechend § 22 S. 2 des im vorliegenden 
Gesetzentwurf novellierten Archivgesetzes wie folgt zu fassen: 

Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft. 
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5. Einfügen datenschutzrechtlicher Bestimmungen in das Hessische Bibliotheksgesetz 

In den Beratungen zum Hessischen Bibliotheksgesetz wurde das Fehlen von datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen im Gesetzentwurf moniert (AV WKA/18/8 S. 58f.). Als § 7 Abs. 4 
wurde damals diese Regelung vorgeschlagen:  

„Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten lebender Personen bei der Übernahme, 
Erschließung und Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten die Vorschriften 
des Hessischen Archivgesetzes entsprechend.“ 

Der Ausschuss ist diesem Vorschlag in seiner Beschlussempfehlung (Drucks. 18/2768) nicht 
gefolgt. Allerdings war in die Beschlussempfehlung der Änderungsantrag der Fraktionen von 
CDU und FDP (Drucks. 18/2767) eingearbeitet worden. Dieser vom Ausschuss angenommene 
Antrag hat den nunmehrigen § 7 mit drei Absätzen in das Hessische Bibliotheksgesetz 
eingefügt. In der Begründung dazu wird auf S. 2 f. u.a. ausgeführt: 

„Bei der Verwendung dieser Bestände sind ebenfalls datenschutzrechtliche Aspekte zu 
beachten Die neue Formulierung und Erweiterung des Paragrafen dienen der Regelung dieses 
Bereiches im Rahmen des Hessischen Bibliotheksgesetzes.“ 

Offenbar sollte auch eine datenschutzrechtliche Regelung in das Hessische Bibliotheksgesetz 
übernommen werden. Es spricht viel dafür, dass es in der Beschlussempfehlung in Drucks. 
18/2767 zu einem Redaktionsversehen gekommen ist und Absatz 4 bei dem neu eingefügten 
§ 7 einfach übersehen wurde. 

Der nun vorliegende Gesetzentwurf gibt Gelegenheit, dieses Redaktionsversehen zu 
korrigieren, zumal zeitgleich eine Novelle des Archivgesetzes vorgelegt wird, die in 
sachgerechter Weise den Umgang mit personenbezogen Daten regelt und dadurch zugleich 
die Notwendigkeit einer neben dem Landesdatenschutzgesetz stehenden spezialgesetzlichen 
Normierung für den Bereich der Gedächtnisinstitutionen unterstreicht.  

Da der zu regelnde Sachverhalt im Archiv- und Bibliothekswesen insoweit identisch ist, wird 
vorgeschlagen, als § 7 Abs. 4 folgende Regelung in das Hessische Bibliotheksgesetz 
aufzunehmen: 

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten lebender Personen bei der Übernahme, 
Erschließung und Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten die Vorschriften 
des Hessischen Archivgesetzes entsprechend. 

Hingewiesen sei auf § 4 Abs. 3 des Thüringer Bibliotheksgesetzes, der ebenfalls für Nachlässe 
in Bibliotheken auf die einschlägigen Regelungen des Archivgesetzes verweist. 
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6. Die Regelung des Belegexemplarrechts im Hessischen Archivgesetz 

Archive wie Bibliotheken verlangen von ihren Nutzern oft die Ablieferung eines Freistückes, 
wenn auf Grundlage ihrer Archivalien oder besonderen Bestände (Handschriften, Nachlässe, 
Alte Drucke) eine Veröffentlichung erstellt worden ist. Diese Pflicht zur kostenfreien Abgabe 
eines so genannten Belegexemplars betrifft das Eigentumsgrundrecht aus Art 14 Abs. 1 S. 1 
GG und bedarf daher einer parlamentsgesetzlichen Ausgestaltung. Schon beim Erlass des 
ersten deutschen Archivgesetzes in Baden-Württemberg wurde dies vom Gesetzgeber so 
gesehen und durch eine entsprechende Regelung im Landesarchivgesetz berücksichtigt (vgl. 
Baden-Württemberg Drucks. 10/1915, S. 6).  

Das Hessische Archivgesetz kommt in dieser Frage dem Gesetzesvorbehalt insoweit nach, als 
es in § 19 Abs. 1 Nr. 3 HessArchivG eine explizite Verordnungsermächtigung für die 
Ablieferung von Belegexemplaren vorsieht. Eine entsprechende Ablieferungspflicht ist derzeit 
in § 3 Abs. 10 der Benutzungsordnung für die Staatsarchive des Landes Hessen vom 11. März 
1997 (StAnz. 1997, 1300) geregelt; eine Entschädigungsregelung für Härtefälle gibt es nicht. 

Im künftigen Archivgesetz ist offenbar aus Gründen der Rechtsvereinfachung eine eigene 
Verordnungsermächtigung für die Belegexemplarregelung entfallen; das Belegexemplarrecht 
wird nur noch in der Verordnungsermächtigung von § 21 Abs. 2 Nr. 2 HessArchivG-E im 
Zusammenhang mit dem Benutzungsrecht der Staatsarchive genannt. 

Das Hessische Bibliotheksgesetz kennt in § 7 Abs. 3 HessBibG ein Belegexemplarrecht. Die 
Vorschrift lautet: 

„Von einem Werk, das unter wesentlicher Verwendung von historischem Buchbestand, 
Handschriften oder Nachlässen entstanden ist, ist unaufgefordert nach der Veröffentlichung 
ein Beleg bei der Bibliothek, die den bearbeiteten Bestand besitzt, in der veröffentlichten Form 
unentgeltlich abzuliefern. Ist eine kostenfreie Ablieferung nicht zumutbar, gilt § 9 Abs. 1 Satz 
2 des Hessischen Pressegesetzes entsprechend.“ 

Vergleich man die Regelung im Hessischen Bibliotheksgesetz mit der Rechtslage im 
Archivrecht, fallen zwei Unterschiede auf: Erstens steht jeder (!) von der öffentlichen Hand in 
Hessen getragenen Bibliothek das Belegexemplarrecht zu, insbesondere auch den Hochschul- 
und den kommunalen Bibliotheken, zweitens ist für Härtefälle eine dem Pflichtexemplarrecht 
nachgebildete Entschädigungsregelung vorgesehen.  

Es ist vor dem Hintergrund der Bestimmung im Hessischen Bibliotheksgesetz wenig 
konsequent, wenn für den Bereich des Archivwesens nur das Hessische Landesarchiv, nicht 
aber die kommunalen Archive sowie die Hochschularchive einen Anspruch auf ein 
Belegexemplar haben.  

Dass es hier ein praktisches Bedürfnis gibt, zeigt beispielsweise die Satzung über die 
Benutzung des Stadtarchivs Fulda vom 15. Dezember 2000 (http://www.kultur-
fulda.de/stadtarchiv/benutzung/benutzungsordnung/index.php), die in einem eigenen 
Paragraphen das Belegexemplarrecht regelt: 
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„§ 14 Belegexemplar  

(1) Werden Arbeiten unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des Archivs verfasst, sind 
die Benutzer verpflichtet, dem Archiv kostenlos und unaufgefordert ein Belegexemplar zu 
überlassen. Dies gilt auch für Manuskripte und die Veröffentlichung von Reproduktionen. Auf 
die Abgabe kann in Ausnahmefällen verzichtet werden.  

(2) Beruht die Arbeit nur teilweise auf Archivgut des Archivs, so hat der Benutzer die 
Drucklegung mit den genauen bibliographischen Angaben anzuzeigen und kostenlos Kopien 
der entsprechenden Seiten zur Verfügung zu stellen.“ 

Nach herrschender Meinung im Archivrecht, die eine gesetzliche Regelung des Belegexemplars 
dem Grunde nach fordert (vgl. Schoch/Kloepfer/Garstka, Archivgesetz (ArchG-ProfE), Berlin 
2007, S. 223f.), ist die Fuldaer Regelung nur dann rechtlich nicht zu beanstanden, wenn man 
über den Verweis in § 4 Abs. 1 HessArchivG auf die „Grundsätze“ dieses Gesetzes die Verord-
nungsermächtigung für Belegexemplare in den kommunalen Bereich überträgt und überdies 
eine satzungsförmige Regelung der Materie ausdrücklich gestattet.  

Im novellierten Archivgesetz jedoch fehlt es sowohl an einer expliziten Satzungsermächtigung 
nach den Grundsätzen des Archivgesetzes in § 19 HessArchivG-E für die kommunalen Archive 
als auch an einer eigenen Verordnungsermächtigung für die Belegexemplare, denn § 21 Abs. 
2 Nr. 2 HessArchivG-E sieht eine Belegexemplarregelung nur noch für das Hauptstaatsarchiv 
und die Staatsarchive vor. Damit verlöre beispielsweise die Fuldaer Regelung ihre schon heute 
recht schmale gesetzliche Grundlage.  

Es wird daher vorgeschlagen, nach dem Vorbild des Hessischen Bibliotheksgesetzes für alle 
Archive eine Belegexemplarregelung unmittelbar im neuen Archivgesetz vorzusehen.  

Dabei ist auch eine im geltenden Recht fehlende Entschädigungszahlung für Härtefälle 
vorzusehen. Die vom Bundesverfassungsgericht für das Pflichtexemplarrecht vorgebrachten 
Gründe für die Notwendigkeit eines finanziellen Ausgleichs in den Fällen, in denen eine 
Ablieferungspflicht eine unzumutbare Härte bedeuten würde (man denke beispielsweise an 
einen Doktoranden der für seine Arbeit mehrere Archive intensiv genutzt hat und nunmehr 
allen Archiven ein Freistück seiner Dissertation abliefern müsste), gelten auch für die 
Ablieferung von Belegexemplaren (Nau, Verfassungsrechtliche Anforderungen an Archiv-
gesetze des Bundes und der Länder, Kiel 2000, S. 316f.). Eine entsprechende Regelung findet 
sich daher nicht nur im Hessischen Bibliotheksgesetz, sondern beispielsweise auch in § 16 Abs. 
4 Thüringer Archivgesetz oder in § 6 Abs. 7 Landesarchivgesetz Baden-Württemberg. 

Es sollte daher § 12 HessArchivG-E nach Absatz 2 wie folgt ergänzt werden: 

(3) Von einem Werk, das unter wesentlicher Verwendung von Archivgut entstanden ist, ist 
unaufgefordert nach der Veröffentlichung ein Beleg bei dem Archiv, das den bearbeiteten 
Bestand besitzt, in der veröffentlichten Form unentgeltlich abzuliefern. Ist eine kostenfreie 
Ablieferung nicht zumutbar, gilt § 4a Abs. 5 des Hessischen Bibliotheksgesetzes entsprechend.  

Der jetzige Absatz 3 würde dann Absatz 4. 
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7. Abgabe und Sammlung von Amtsdruckschriften im Land Hessen 

Nach § 10 Abs. 4 HessArchivG sollen die hessischen Behörden von ihnen herausgegebene 
Druckschriften dem zuständigen Archiv zur Übernahme anbieten. In § 8 Abs. 5 HessArchivG-E 
wird diese Anbietungspflicht durch die indikativische Formulierung verstärkt und überdies – 
sicher als Konsequenz aus der Einführung des elektronischen Pflichtexemplars – auch auf 
lediglich elektronisch vorliegende Veröffentlichungen ausgeweitet. Die Publikationen der 
Behörden bilden damit eine wichtige Ergänzung zu den Archivalien im eigentlichen Sinn. Es ist 
richtig, dass sie von den Archiven gesammelt werden.  

Allerdings stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob und inwieweit die Sammlung solcher 
Publikationen auch vom Pflichtexemplarrecht erfasst wird. Üblicherweise unterscheidet man 
im Bibliotheksrecht zwischen der Sammlung von Pflichtexemplaren auf der einen und der 
Sammlung von amtlichen Veröffentlichungen, den so genannten Amtsdruckschriften, auf der 
anderen Seite. 

Amtsdruckschriften unterliegen gemeinhin nicht dem Pflichtexemplarrecht. Nach § 4 Abs. 2 
Nr. 1 HessPresseG sind amtliche Druckwerke, sofern sie ausschließlich amtliche Mitteilungen 
enthalten (Amtsblätter, Informationsbroschüren und dergleichen) keine Druckwerke im 
presserechtlichen Sinn und unterliegen daher nicht der Pflichtablieferung nach § 9 
HessPresseG. Im Ergebnis ist diese Rechtslage in allen Bundesländern identisch. 

Auch wenn die Amtsdruckschriften nicht dem Pflichtexemplarrecht unterfallen, werden sie 
von den herausgebenden Verwaltungsstellen gleichwohl an die Pflichtexemplarbibliotheken 
abgeliefert. Die Grundlage hierfür bilden in den Ländern die so genannten 
Amtsdruckschriftenerlasse, also Verwaltungsvorschriften (ausnahmsweise gilt im Land Berlin 
eine besondere Rechtsverordnung auf Grundlage des Pflichtexemplargesetzes, GVBl. 2007, S. 
141). Sie verpflichten die Behörden des Landes, bestimmten Bibliotheken ihre amtlichen 
Veröffentlichungen zu überlassen.  

Begünstigt sind dabei nicht nur die eigenen Pflichtexemplarbibliotheken, sondern – mit 
Unterschieden im Detail in den einzelnen Ländern – auch die Deutsche Nationalbibliothek, die 
Staatsbibliotheken zu Berlin und München sowie die Bibliothek des Deutschen Bundestages.  

Als Ministerialerlass kann der Amtsdruckschriftenerlass mangels Fachaufsicht die Kommunen 
und die übrigen nur der Rechtsaufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen wie 
etwa Hochschulen nicht direkt verpflichten. Diese Stellen werden daher ohne strikte Rechts-
pflicht lediglich gebeten, ihre Amtsdruckschriften ebenfalls abzuliefern.  

Der letzte für Hessen einschlägige Amtsdruckschriftenerlass war der Gemeinsame Erlass vom 
15. Januar 1998 mit dem Titel „Abgabe amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken“ 
(StAnz. 1998, S. 342). Dieser Erlass wurde mit Ablauf des 31. Dezember 2000 durch Erlass des 
Hessischen Ministers des Innern und für Sport vom 15. Dezember 2000 (StAnz. 2000, 4223) 
ersatzlos aufgehoben. Seither werden in Hessen allein auf der Grundlage der eingangs 
genannten Bestimmung im Hessischen Archivgesetz die Amtsdruckschriften gesammelt. 
Soweit die im aufgehobenen Erlass bezeichneten Bibliotheken heute noch Amtsdruckschriften 
von den Behörden erhalten, was nicht selten der Fall ist, kann man von einem gewohn-
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heitsrechtlichen Vorgehen sprechen, für das es im förmlichen Recht aber keine Grundlage 
gibt.  

Mit der geplanten Änderung im Pflichtexemplarrecht ändert sich diese Situation grundlegend. 
Da das neue Recht nicht mehr auf das Hessische Pressegesetz Bezug nimmt, greift der sich aus 
§ 4 Abs. 2 HessPresseG ergebende Ausschluss der Amtsdruckschriften von der 
Ablieferungspflicht nicht mehr. Vielmehr unterliegen durch die offene Formulierung in § 4a 
HessBibG-E sowohl gedruckte als auch elektronische amtliche Publikationen in vollem Umfang 
der Pflichtablieferung. Das gilt, da es sich um eine allgemeine parlamentsgesetzliche Regelung 
handelt, nicht nur für die Publikationen der Landesbehörden, sondern auch für die 
Kommunen und die anderen unter der Rechtsaufsicht des Landes stehenden juristischen 
Personen wie etwa die Hochschulen. Im aufgehobenen Hessischen Amtsdruckschriftenerlass 
waren sie von einer direkten Geltung ausgenommen. 

Die Ausweitung der Ablieferungspflicht auch auf die Kommunen und die Hochschulen ist eine 
Folge des in Anlehnung an das DNBG gewählten weiten Wortlautes von § 4a HessBibG-E. Für 
die Deutschen Nationalbibliothek werden in § 4 Nr. 10 PflAV kommunale amtliche Veröffent-
lichungen ausdrücklich von der bundesrechtlichen Ablieferungspflicht ausgenommen. Das 
bestätigt, dass solche Veröffentlichungen wegen des weiten Gesetzeswortlautes dem Grunde 
nach der Ablieferungspflicht unterfallen. Das wird auch für Hessen gelten. Insoweit hat das 
neue Gesetz entgegen der Feststellung auf dem Vorblatt sehr wohl Auswirkungen auf die 
hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände. 

Aus bibliothekarischer Sicht ist eine gesetzliche Grundlage für die trotz der Aufhebung des 
Amtsdruckschriftenerlasses von 1998 nie wirklich zum Erliegenden gekommene Sammlung 
der amtlichen Veröffentlichungen durch die Bibliotheken ebenso zu begrüßen wie die 
Ausweitung des Sammelauftrages auch in diesem Bereich auf elektronische Publikationen. Der 
zuletzt genannte Aspekt setzt im Ergebnis einen Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
17. März 2006 (Fundstelle etwa Lansky/Kesper, Bibliotheksrechtliche Vorschriften, 4. Aufl., 
Frankfurt am Main 2007, Nr. 605, Stand: 3. Erg.-Lfg. 2010) um. 

Ungeregelt bleibt freilich, ob die hessischen Behörden ihre amtlichen Publikationen auch der 
Bibliothek des Deutschen Bundestages sowie den Amtsdruckschriftensammlungen der 
Bayerischen Staatsbibliothek und der Staatsbibliothek zu Berlin zu Verfügung stellen sollen, 
wie dies auf Grundlage des Amtsdruckschriftenerlasses bis Ende 2000 ja der Fall war und wie 
es in dem oben genannten Beschluss der Kultusministerkonferenz weiterhin vorgesehen ist. 
Diese Frage muss aber nicht der Gesetzgeber entscheiden, sondern kann sie der Landesregie-
rung zur Regelung überlassen, entweder im Rahmen der in § 4a Abs. 6 HessBibG-E 
vorgesehenen Rechtsverordnung oder auf dem Erlassweg. 

8. Gesamtbewertung 

Die vorliegende Novelle des Pflichtexemplarrechts im Rahmen des Hessischen Bibliotheks-
gesetzes ist richtig und sinnvoll. Im Detail gibt es an mehreren Stellen Präzisierungsbedarf. Die 
Novelle sollte zudem dazu genutzt werden, die beim Erlass des Bibliotheksgesetzes offenbar 
übersehene Datenschutzklausel für Nachlässe in Bibliotheken in das Gesetz einzufügen.  

AV WKA/18/45 Seite 22



 
 

Seite 15 von 16 
 

Die Novelle des Archivgesetzes sollte genutzt werden, um die Rechtslage der Belegexemplare 
im Archiv- und Bibliotheksrecht zu vereinheitlichen.  

Sowohl die Archivgesetz- als auch die Bibliotheksgesetznovelle stellen das Abgaberecht der 
Amtsdruckschriften in Hessen auf eine neue Grundlage. Es ist Sache der Landesregierung, im 
Verordnungs- bzw. Erlasswege noch offene Details zu regeln. Die gesetzliche Regelung als 
solche ist angemessen. 

9. Übersicht der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 

Nachfolgend werden aus Gründen der Übersichtlichkeit  alle vorgeschlagenen 
Gesetzesänderungen in der Reihenfolge der Gesetzesvorlage noch einmal aufgeführt. 

9.1 Vorschläge zur Änderung des vorliegenden Gesetzentwurfes 

9.1.1 Vorschlag zur Ergänzung von § 12 HessArchivG-E um einen neuen Absatz 3 

Von einem Werk, das unter wesentlicher Verwendung von Archivgut entstanden ist, ist 
unaufgefordert nach der Veröffentlichung ein Beleg bei dem Archiv, das den bearbeiteten 
Bestand besitzt, in der veröffentlichten Form unentgeltlich abzuliefern. Ist eine kostenfreie 
Ablieferung nicht zumutbar, gilt § 4a Abs. 5 des Hessischen Bibliotheksgesetzes entsprechend.  

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 

9.1.2 Vorschlag für § 4a Abs. 2 S. 2 HessBibG-E  

Ablieferungspflichtig ist, wer berechtigt ist, ein Medienwerk zu verbreiten oder erstmals 
öffentlich zugänglich zu machen und den Sitz, eine Betriebsstätte oder den Hauptwohnsitz in 
Hessen hat. 

9.1.3 Vorschlag für § 4a Abs. 3 S. 3 HessBibG-E 

Ihre Nutzbarkeit muss unbefristet und ohne Einschränkung durch Schutzmechanismen sowie 
rechtliche und tatsächliche Beschränkungen möglich sein.  

9.1.4 Vorschlag für § 4a Abs. 3 S. 5 HessBibG-E 

Die Bibliothek trägt Sorge dafür, dass die zur Verfügung gestellten Medienwerke in 
unkörperlicher Form über die Nutzung in den Räumen der Einrichtung hinaus nicht unzulässig 
weiterverbreitet werden können. 

9.1.5 Vorschlag für § 4a Abs. 3 S. 6 a.E. HessBibG-E 

; frei zugängliche unkörperliche Medienwerke, die der Ablieferungspflicht unterliegen, kann 
die zuständige Bibliothek nach Ablauf der vorstehend genannten Fristen in ihren Bestand 
übernehmen und im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages nutzen. 
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9.1.6 Vorschlag für § 4a Abs. 6 S. 2 HessBibG-E 

Die Ablieferung der unkörperlichen Medienwerke erfolgt allein nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung. 

9.1.7 Vorschlag für Art. 4 des Gesetzentwurfs 

Die Verordnung über die Abgabe von Druckwerken vom 12. Dezember 1984 (GVBl. 1985 I S. 
10) gilt mit der Maßgabe fort, dass sie nur bei der Ablieferung von körperlichem 
Medienwerken anzuwenden ist. Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Zuge des 
Erlasses einer Rechtsverordnung nach § 4a Abs. 6 des Hessischen Bibliotheksgesetzes die 
eingangs genannte Verordnung zu ändern oder aufzuheben. 

9.2 Vorschläge zur weiteren Ergänzung und Änderung des Hessischen 
Bibliotheksgesetzes 

9.2.1 Vorschlag für die Einfügung eines Absatz 4 in § 7 HessBibG 

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten lebender Personen bei der Übernahme, 
Erschließung und Nutzbarmachung von Nachlässen durch Bibliotheken gelten die Vorschriften 
des Hessischen Archivgesetzes entsprechend. 

9.2.2 Vorschlag für die Einfügung von § 8a HessBibG 

§ 8a Ordnungswidrigkeit 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig der Ablieferungspflicht nach § 4a 
Abs. 2 nicht rechtzeitig nachkommt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Regierungspräsidium. 

9.2.3 Vorschlag für eine Änderung von § 9 S. 2 HessBibG  

Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft. 

 

Dr. Eric W. Steinhauer 
Bibliotheksdirektor an der FernUniversität 
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Hessisches Landesamt 
für geschichtliche Landeskunde 
 
 
Frau Staastministerin a.D.  
Karin Wolff 
Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 
Hessischer Landtag 
Postfach 3240 
65022 Wiesbaden 
  

Prof. Dr. Ursula Braasch-Schwersmann 
Durchwahl: 06421 / 28-24581 

Fax: 06421 / 28-24799 
Email: Braasch@hlgl.hessen.de 

 
28.09.2012 

 
 
Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung des 
Archivwesens und des Pflichtexemplarrechts – Drucks. 18/6067 - 
 
AZ I A 2.5 
14.09.2012 

 
 
Sehr geehrte Frau Wolff, 

 

die Notwendigkeit für ein Gesetz zur Neuregelung des Archivwesens ergibt sich aus dem 

Ende des bisherigen Hessischen Archivgesetzes zum 31.12. 2012. Das Pflichtexemplarrecht 

wird miteinbezogen.  
 

Der oben angeführte Entwurf enthält eine gesetzliche Regelung für das Hessische Landesamt 

für geschichtliche Landeskunde, siehe Teil 2 § 3 S. 3; Teil 3 § 6 S. 4; zu den Regelungen S. 

17.f.). 

 

Das Landesamt wie auch die Archivschule sind als Kooperationspartner des Hessischen 

Landesarchivs vorgesehen. Ihre Aufgaben werden in Teil 3 S. 3 f. benannt. 

 

Beide Einrichtungen sollen nach Maßgabe des für das Archivwesen zuständige Ministerium 

regelmäßig evaluiert werden, siehe Teil 3 § 5 (2) S. 3, Teil 3 § 6 (2) S. 4. Beim Landesarchiv 

selbst ist keine Evaluation vorgesehen. Eine in Abständen durchzuführende Begutachtung 

und Bewertung der Leistungen des Landesarchivs erscheint genauso sinnvoll wie die seiner 

Kooperationspartner. 
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In Abschnitt B. Zu den einzelnen Regelungen: Zu § 6 S. 18, zu Abs. 2 heißt es „Das 

Hessische Landesamt für geschichtliche Landeskunde betreibt langfristige 

Forschungsprojekte, die z.T. auf Unterlagen aus dem Landesarchiv basieren, und gibt 

Publikationen zur hessischen Geschichte heraus. Insofern arbeitet es als ein Teil des Hauses 

der Geschichte im Sinne von § 4 Abs. 6 und als Kooperationspartner mit dem Landesarchiv 

zusammen“.  

Als selbstständiger Kooperationspartner ist das Landesamt kein „Teil des Hauses der 

Geschichte“. Aus unserer Sicht träfe in Abs. 2 folgende Aussage besser zu:  

„Das Hessische Landesamt für geschichtliche Landeskunde betreibt langfristige 

Forschungsprojekte, die z.T. auf Unterlagen aus dem Landesarchiv basieren, und gibt 

Publikationen zur hessischen Geschichte heraus. Es arbeitet mit dem Landesarchiv, dem im 

Sinne von § 4 Abs. 6 bezeichneten Haus der Geschichte, als Partner auf der Grundlage von 

Kooperationsvereinbarungen zusammen“. 

 

Zur Diskussion möge auch eine weitere Überlegung anregen. Im Sinne des Erhalts und der 

Anerkennung seiner Eigenständigkeit sollte es für das Landesamt im Teil B. Zu § 3 

(Organisation des Hessischen Landesarchivs) Zu Abs. 2 nicht heißen: „Die Archivschule 

Marburg und das Hessische Landesamt für geschichtliche Landeskunde werden als 

institutionelle Kooperationspartner des Hessischen Landesarchivs einbezogen“, sondern unter 

Beachtung der Gleichrangigkeit der Partner: „Die Archivschule Marburg und das Hessische 

Landesamt für geschichtliche Landeskunde werden als Institutionen Kooperationspartner des 

Hessischen Landesarchivs“. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Hessischer Städtetag 
Verband der kreisfreien und kreisangehöriger Städte in Hessen 
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Frankfurter Straße 2 Telefax: (0611) 1702-17 Internet: http://www.hess-staedtetag.de (BLZ 510 500 15) Kto. Nr. 100 072 777 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Anhörung zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neuregelung des 
Archivwesens und des Pflichtexemplarrechts, Drs. 18/6067  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Wolff, 
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 
 
innerhalb der kurzen Frist von zwei Wochen war dem Hessischen Städtetag eine 

verbandsinterne Abstimmung zum vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung nicht 

möglich. Allerdings hatte der Städtetag diese zum Ministeriumsentwurf vorgenommen und 

damals geäußerte Bedenken wurden im nun vorliegenden weitgehend berücksichtigt. 

 

Zu Artikel 1 Hessisches Archivgesetz 

 

Obwohl die Archivpflege bei der weit überwiegenden Zahl der Mitglieder des Hessischen 

Städtetages bereits in Händen hauptamtlicher Fachkräfte liegt, hatte sich der Städtetag in 

seiner Stellungnahme vom 23.7.2012 an das Wissenschaftsministerium gegen die 

Vorgabe ausgesprochen, dass Personen archivfachlich ausgebildet sein müssen, um 

kommunales Archivgut betreuen zu dürfen. 

Weiterhin sollte auf die Leistungsfähigkeit der Kommunen explizit keine Rücksicht mehr 

genommen werden. Gegenüber dem Entwurf des Wissenschaftsministeriums respektiert 

der Entwurf der Landesregierung stärker die kommunale Selbstverwaltung:  

Hessischer Städtetag * Frankfurter Straße 2 * 65189  Wiesbaden
 
Hessischer Landtag 
Die Vorsitzende des Ausschusses für 
Wissenschaft und Kunst 
Karin Wolff MdL 
 
 

Ihre Nachricht vom: 14.09.2012
Ihr Zeichen: I A 2.5

Unser Zeichen: TA 044.4 Oe/Zi
Durchwahl: (0611) 1702-26
E-Mail:  oegel@hess-staedtetag.de
  
Datum: 04.10.2012
Stellungnahme 130-2012
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Archive als kulturelle öffentliche Einrichtung i.S.d. § 19 HGO sind in den Grenzen der 

Leistungsfähigkeit bereitzustellen. 

 
Gültiger § 4 

Kommunales Archivgut 

(1) Die Gemeinden, Landkreise und kommunalen Verbände regeln die Archivierung ihres 
Archivgutes im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit und nach den in diesem Gesetz vorge-
gebenen Grundsätzen durch Satzung. 

(2) Sofern sie über ein eigenes Archiv, nicht aber über eigenes Fachpersonal verfügen, 
sollen sie für die Beratung durch das zuständige Staatsarchiv, ein anderes fachlich 
geführtes öffentliches Archiv oder eine entsprechende fachlich geführte Beratungsstelle 
Sorge tragen. 

(3) Sofern sie kein eigenes Archiv unterhalten, bieten sie ihre Unterlagen dem zustän-
digen Staatsarchiv oder einem anderen öffentlichen Archiv zur Archivierung an. 

 
Beabsichtigte Neufassung der Landesregierung: 

§ 19 

Kommunales Archivgut 

Die Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunale 
Stiftungen regeln die Archivierung ihrer Unterlagen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit in eigener Zuständigkeit. 

 

Mit dieser Fassung kann sich der Hessische Städtetag einverstanden erklären. 

 

Allerdings wird die Abnahme kommunalen Archivgutes durch die Staatsarchive einge-

schränkt, wenn § 4 Abs. 4 E-ArchivG vorsieht, dass der Leiter des Hessischen Landes-

archivs Verträge über die Archivierung von Unterlagen privater oder kommunaler Herkunft 

im Namen des Landes abschließen kann. Bislang reichte es nach § 4 Abs. 3 ArchivG aus, 

dem zuständigen Staatsarchiv oder einem anderen öffentlichen Archiv Unterlagen zur 

Archivierung anzubieten, sofern kein eigenes Archiv unterhalten wurde. Diese Hand-

habung soll auch weiterhin beibehalten werden. 

 

§ 4 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 3 E-ArchivG regelt nicht mehr klar die Beratung der Kommunen 

durch das Hessische Landesarchiv wie bisher (§ 4 Abs. 2 ArchivG). Für kleinere 

Mitgliedstädte war die Archivberatungsstelle hilfreich.  

Die Zukunft der Kommunalen Archivberatungsstelle - seit 2008 eine Person, 

angesiedelt beim Hauptstaatsarchiv Darmstadt, bislang mit befristeten Verträgen 

angestellt - ist ungewiss. Aus kommunaler Sicht wird weiterhin ein fachlicher 

Ansprechpartner für erforderlich gehalten. 
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Der Städtetag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung seinen Mitgliedern mit einer 

ausreichenden Frist zur Stellungnahme weitergegeben.  

Sollten wir noch Rückläufe erhalten, werden wir sie in einer mündlichen Anhörung des 

Ausschusses gerne einbringen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Jürgen Dieter 
Geschäftsführender Direktor 
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Thilo Bauer M.A.
Wörthstraße 3
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Telefon: +49 (0) 661- 29 109 - 72
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Internet: www.vda.archiv.net
Vorsitzender des VdA:
Dr. Michael Diefenbacher
Amtsgericht Fulda: VR 2212
USt-IdNr.: DE183962007
Bankverbindung:
Sparkasse Fulda
BLZ: 530 501 80
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SWIFT-BIC: HELADEF1FDS

VdA
Geschäftsstelle· Wörthstraße 3 • 36037 Fulda

Fulda, 26. Juli 2012

Ihr Zeichen: Az. Ir 6-271.001 (0002) - Hess. ArchivG -
Stellungnahme des Bundesverbandes VdA - Verband deutscher
Archivarinnen und Archivare

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesverband VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. bedankt
sich für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Archivwesens
und des Pflichtexemplarrechts Stellung nehmen zu können. In dieser Stellungnahme sind
einige uns wesentlich erscheinende Aspekte aufgegriffen.

Der VdA behält sich vor, auf Rückfragen oder bei einer Anhörung auch zu anderen
Punkten Hinweise zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

/z!o -+-C!_---Q-
Thilo BaueO

Anlage
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Archivwesens und des 
Pflichtexemplarrechts im Land Hessen 
hier: Stellungnahme des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. 
 
 

ARCHIVSCHULE  

Zu § 5 

Der VdA unterstützt das Vorhaben, die Ausbildungseinrichtung ‚Archivschule‘ im Gesetz 

zu verankern, wie es in § 5 geschieht. Dazu gehört allerdings auch, dass die Aufgaben 
dieser Institution im notwendigen Maß beschrieben werden. Nach Abs. 1 Satz 2 ist daher 
zu ergänzen. „Sie erfüllt die Aufgabe der archivischen Fort- und Weiterbildung und 

beteiligt sich an der archivfachlichen Forschung.“ 

Gleichzeitig regen wir an, § 5 Absatz 1 Satz 2 zu Beginn wie folgt zu fassen: „Die 

Archivschule Marburg als Hochschule für Archivwissenschaft hat die Aufgabe …“. Zum 

einen bietet sich die Analogie zu § 4 Absatz 6 („Das Hessische Landesarchiv als Haus der 

Geschichte“.) an. Zum anderen würde die seit dem 1. Januar 2012 lediglich auf der 

Ebene einer Verwaltungsvorschrift – durch § 1 Absatz 2 des Organisationserlasses für die 

Archivschule Marburg – geregelte Bezeichnung Gesetzesrang erhalten. 

 

KOMMUNALES ARCHIVWESEN 

Das kommunale Archivwesen in Hessen entspricht in weiten Bereichen nicht dem in der 
Bundesrepublik üblichen Standard, der zur Erfüllung einer Transparenz von 
Verwaltungshandeln und der grundrechtlichen Informationspflicht aus abgeschlossenen 

Verwaltungsvorgängen (Informationelle Selbstbestimmung) nötig ist.  

Die in § 18 aufgegriffene „eigene Zuständigkeit“ der Kommunen kann nur vor dem 
Hintergrund der o.g. genannten allgemeinen Grundsätzen von Transparenz und 

Informationspflicht verstanden werden und sich auch nur auf die Ausgestaltung und 
Umsetzung der Archivierung beziehen. Keine Kommune kann auf eine Regelung zur 

Archivierung verzichten. Dem trägt § 18 (3) Rechnung. 

Das hat zwei Konsequenzen.  

1. Bürgerinnen und Bürger, die keinen Zugang zu einem kommunalen Archiv 

erhalten, müssen sich an eine fachlich kompetente Stelle wenden können. Diese 
Stelle muss Bürgerinnen und Bürger entsprechend beraten und begleiten, um 

ihnen Zugang zu kommunalen Archivgut zu erleichtern bzw. zu überhaupt erst zu 
eröffnen.  

Auf diese Weise wird die Wahrnehmung von Bürgerrechten eröffnet bzw. 
entscheidend gefördert. 

2. Kommunen, die bisher über kein eigenes Archiv verfügen, benötigen eine Stelle, 
die sie fachlich berät und ggf. bei der Organisation der Archivierung von 
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Bewertungsvorgängen bis zur Umsetzung der Nutzung berät und unterstützt. Das 

gilt insbesondere für die Sicherung von elektronischen Unterlagen.  
Durch diese Stelle wird auf kommunale Ebene die Umsetzung von kommunalen 

Pflichtaufgaben unterstützt. 

Zu diesen Zwecken ist eine kommunale Archivberatungsstelle im Gesetz dauerhaft zu 
verankern. Im der bisher geltenden Gesetz ist eine solche Beratungsstelle § 4 Abs. 2 

schon genannt. Die vorliegenden Evaluierungsberichte der Arbeit der 
Archivberatungsstelle bestätigen die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung.  

Es ist absehbar, dass diese Beratungstätigkeit im Rahmen der dringend zu lösenden 
Langzeitsicherung digitaler Unterlagen unverzichtbar sein wird. Andernfalls droht den 

Kommunen die Erinnerungslosigkeit bei digitalen Unterlagen, die auch rechtliche 
Konsequenzen haben wird. 

Es ist daher ein Rückschritt und nicht nachvollziehbar, die bisher im Gesetz verankerte 

Archivberatungsstelle in einem zukunftsweisenden Gesetz nun nicht mehr vorzusehen.  

Der VdA drängt aus den o.g. Gründen darauf, für die Archivberatungsstelle die 
gesetzliche Grundlage beizubehalten. 

 

Einwände gegen die Verankerung in einem Landesgesetz z.B. unter Hinweis auf das 

Konnexitätsprinzip greifen nicht, da es sich um eine originäre kommunale Pflichtaufgabe 
(vgl. Entwurf § 18 Abs. 3) handelt. Die dauerhafte Einrichtung und gesetzliche 

Fundierung einer Archivberatungsstelle ist nötig, um den Kommunen auf diesem 
Aufgabengebiet Planungssicherheit zu geben und den Bürgerinnen und Bürgern die 

Wahrnehmung von Grundrechten zu ermöglichen. 

 

VERMISCHUNG DER AUFGABEN VON VERWALTUNG UND ARCHIV 

1. BEHÖRDENARCHIVE 

Ein Grundproblem durchzieht den gesamten Gesetzentwurf: In problematischer Weise 
werden die Aufgaben von Verwaltung und Archiv vermengt. Grundsätzlich ist 

festzustellen, dass ausschließlich Archive für die Langzeitsicherung („Archivierung“) der 
Informationen bzw. Informationsträger aus der Verwaltung zuständig sind. Das ist zum 

einen wegen der Vorbereitung der Unterlagen bzw. Daten für die Nutzung, zum anderen 
wegen der Kompetenz der Archive bei der fachlich-technischen Umsetzung der 

Langzeitsicherung von analogem und digitalem Material geboten. Entsprechende 
Standards und Regelungen wurden inzwischen etabliert.  

Es macht wenig Sinn und ist völlig unwirtschaftlich, wenn nun, wie im Gesetzesentwurf 

vorgesehen, Archivierungsaufgaben parallel zur bestehenden Archivverwaltung dezentral 
in vielen Behörden vor Ort aufgebaut und durchgeführt werden sollen. Angesichts der 
notwendigen Langzeitsicherung und Bereitstellung der Unterlagen zur Nutzung sind dabei 
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die fachlichen Standards zu erfüllen. Dies bedeutet konkret: 

• In diesen Stellen müsste mit hohem Aufwand die archivfachliche Kompetenz für 

die Langzeitsicherung von analogem und digitalem Informationen aufgebaut 
werden.  

• Archivierung umfasst neben der dauerhaften Sicherung auch die Erschließung. 

Auch hier ist der Kontakt mit der lokalen und wissenschaftlichen Forschung und 

dritten Nutzerinteressen notwendig. Der ist nur in den Archiven vorhanden. 

• Archivierung umfasst auch die Bereitstellung der Unterlagen und Daten für die 
Nutzung durch Dritte. Hier wären bei den Behörden nach den Regeln der 

Archivgesetze komplette Benutzerbereiche aufzubauen. 

Es bleibt festzuhalten: 

1. Sämtliche bestehende Synergieeffekte, die bei der Konzentrierung der 

Archivierung in den Landesarchiven bereits erzielt werden, würden wegfallen. 
Höhere Kosten fallen an. 

2. Die Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns gegenüber den Nutzern, die durch die 
Archivverwaltung garantiert ist, wird massiv gefährdet.  

3. Bei einer zersplitterten Überlieferung wird Forschung jeder Art behindert, weil 

erheblicher zusätzlicher Aufwand auf die interessierte Öffentlichkeit zukommt, die 
zur Beantwortung von Forschungsfragen statt weniger Archive nun die Archive 

und Altregistraturen mehrerer Behörden aufsuchen müsste.  

4. Eine qualitative Beratung bei der Nutzung durch Forscher jeder Art ist in Behörden 

nicht gegeben, da die Übersicht über die Gesamtüberlieferung fehlt. Damit wird 
Forschung behindert. 

Der VdA schlägt daher vor, alle Bestimmungen, die eine Behördenarchivierung 
ermöglichen, aus dem Entwurf zu tilgen. 

Ausgegangen werden muss von einer Änderung in § 2 Absatz 1: Archivwürdig sind 

Unterlagen mit historischem Wert und die nach anderen Rechtsvorschriften dauernd 

aufzubewahren sind. Es ist eine Frist zu benennen, nach der auch diese Unterlagen zu 

Archivgut werden, den Archiven übergeben und nach Archivgesetz behandelt werden. 
Vorbilder für eine solche Praxis mit entsprechenden Bestimmungen finden sich bereits in 

anderen Archivgesetzen (vgl. u. a. neues Archivgesetz von Nordrhein-Westfalen von 
2010, vgl. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12067&vd_back=N ).  

Entsprechend ist in § 7 Abs. 3 die Wahlmöglichkeit für Behörden zu tilgen, dauernd 
aufzubewahrende Unterlagen selber aufzubewahren. Zu formulieren wäre in Satz 1: „… 

dauernd aufzubewahren sind, sind gegen Kostenerstattung an das zuständige Archiv 
abzugeben.“ Dafür sind Verwaltungsvereinbarungen mit den Archiven über die Kosten 
der Archivierung dieser Unterlagen abzuschließen (§ 7 Abs. 3 und § 20 Abs. 1 Punkt 1.). 
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2. BEWERTUNGSENTSCHEIDUNG 

Das Folgende bezieht sich auf Unterlagen, die keiner Pflicht zur dauernden Aufbewahrung 

unterliegen. 

In für die Bundesrepublik einmaliger Weise wird in § 10 Abs. 1 die Entscheidung 
über die Archivwürdigkeit an die Zustimmung der abgebenden Behörde 
gebunden (‚Einvernehmen‘). Gleiches wird in § 9 Abs. 1 (‚Auswahlkriterien‘) 
vorgesehen. Das ist entschieden zurückzuweisen.  

Offenbar wurde wegen der Kosten für den Übergabeprozess von Unterlagen und 
Informationen von einer abgabepflichtigen Stelle an das Archiv eine solche Regelung 

entwickelt, mit der massiv und entscheidend in die Kernkompetenz der Archive 
eingegriffen wird. Die Absurdität dieser Bestimmung kann man sich klar vor Augen 

führen, wenn man sich im Umkehrschluss vorstellen würde, eine Behörde solle jede 
Entscheidung im Einvernehmen mit der Archivverwaltung treffen, da ja jede 

Entscheidung Auswirkungen auf die Menge der entstehenden und später zu 
archivierenden Unterlagen hat.  

Stattdessen ist festzustellen: Die Ablieferung von Unterlagen und Informationen von 
abgabepflichtigen Stellen an die Archive war stets Pflichtaufgabe der abgebenden Stellen, 

da die Archive nie mit soviel Personal bzw. Mitteln ausgestattet waren, dies eigenständig 
durchzuführen. Es wäre auch nicht sachgerecht gewesen, da damit in die internen 

Abläufe der abgebenden Stellen eingegriffen worden wäre. Entsprechende Regelungen 
lassen sich bundesweit seit langem finden (z.B. in Baden-Württemberg schon 1955, in 

Nordrhein-Westfalen im Gesetz 2010). 

Mit den zum archivischen Bewertungsvorgang formulierten Einschränkungen in 
§ 9 und § 10 werden für die fach- und sachgerechte Aufgabenerfüllung des 
Archivars notwendige Grundsätze außer Kraft gesetzt. 

An der Praxis, dass die Abgabe von Unterlagen und Informationen an das Archiv 
die letzte Pflichtaufgabe einer Behörde/Stelle im Life-Cycle-Prozess eines 
Vorgangs ist, ist auch im elektronischen Zeitalter festzuhalten. Eine 
Vermengung von finanziellen Überlegungen mit Eingriffen in fachliche 
Grundsätze ist abzulehnen. 

In § 10 Abs. 1 ist daher ‚Einvernehmen‘ durch ‚Benehmen‘ zu ersetzen. In § 9 
Abs. 1 sind die Wörter ‚Auswahlkriterien und‘ zu streichen. Entsprechend ist § 8 
Abs. 4 anzupassen. 

Zur Erarbeitung von Bewertungsentscheidungen und Erstellung von Bewertungsmodellen 
ist die Einsicht der Archivarinnen und Archivare nicht nur in abgeschlossene, sondern 

auch laufende Unterlagen/Datenbanken/Vorgänge etc. nötig. Zur unmissverständlichen 
Klarstellung schlagen wir vor, diese Passage in § 10 Abs. 2 ohne den einschränkend zu 
interpretieren Artikel ‚die‘ zu formulieren: „in anzubietende Unterlagen“. Es kann auch 

eine andere Formulierung gewählt werden, mit der klargestellt wird, dass die 
archvierenden Stellen jederzeit Zugang zu den später anzubietenden Unterlagen 
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erhalten. 

Ferner sei darauf hingewiesen, dass in § 9 (Digitales Archivgut) keine Regelungen für die 

Übergabe schon bestehender digitaler Unterlagen enthalten sind. 

 

Zu ergänzen wäre ferner z.B. in § 8, dass die archivisch als „nicht archivwürdig“ 

bewerteten Unterlagen von der verwahrenden Stelle zu vernichten sind. 

 

NUTZUNG / SPERRFRISTEN 

In § 13 wird der Zugang zu Archivgut unter Schutzfristen in Absatz 5 nun durch eine 

Umformulierung in zwei Fallgruppen (1. „Forschungsvorhaben“ und 2. „Wahrnehmung 
berechtigter Belange“) gefasst. Dadurch ist die grammatikalisch ursprünglich für beide 

Fallgruppen geltende Passage „und eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange durch 
angemessene Maßnahmen ausgeschlossen wird“ nur noch in Fallgruppe 2 enthalten. In 

der Konsequenz bedeutet dies, dass ein Zugang zu Archivgut für Forschungsvorhaben 
(Punkt 1) nicht mehr möglich sein wird, da stets das Persönlichkeitsrecht Dritter bei der 
Einsicht beeinträchtigt wird. Damit wird die Forschung massiv behindert.  

Da wir davon ausgehen, dass es sich um eine unbeabsichtigte Folge einer 

Umformulierung handelt, schlagen wir vor, die bisher für diesen Sachverhalt geltende 
Formulierung beizubehalten oder die Passage „und eine Beeinträchtigung schutzwürdiger 

Belange durch angemessene Maßnahmen ausgeschlossen wird“ bei § 13 Abs. 5 Punkt 1. 
zu ergänzen. 

 

Zu § 13 Absatz 1 Satz 3 ist festzustellen: Mit diesem Satz wird die längere allgemeine 

Schutzfrist von 60 Jahren auf Unterlagen erstreckt, die „aufgrund besonderer 

Vorschriften“ einem Löschungsgebot unterliegen. Bei dieser Norm handelt es sich um ein 

Novum im deutschen Archivrecht. Im Hinblick auf die Reichweite der Norm geht die 

Begründung sogar noch über den Wortlaut hinaus. Nach dieser dürfte sogar das 

allgemeine Löschungsgebot des § 19 Absatz 3 Sätze 1 und 2, Absatz 6 Satz 1 Hessisches 

Datenschutzgesetz genügen, um die Geltung der längeren allgemeinen Schutzfrist 

auszulösen.  

Wir gehen davon aus, dass es nicht beabsichtigt ist, personenbezogenes analoges 

Archivgut sowie personenbezogene Daten enthaltendes digitales Archivgut generell einer 

Schutzfrist von 60 Jahren zu unterwerfen. Hier sollte eine entsprechende Klarstellung 

bzw. Änderung erfolgen, damit kein neues – für die Archive verwaltungsintensives – 

Forschungshindernis aufgebaut wird.  

 

Wir plädieren aus Gründen der Praktikabilität bei der Nutzung von Unterlagen, die 

Rechtsvorschriften der Geheimhaltung unterliegen (§ 12 Abs. 3) oder von Stellen des 
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Bundes übernommen wurden (§ 17), anstelle auf die „Vorschriften“ auf die „Sperr- und 

Schutzfristen“ des Bundes zu verweisen. 

 

Grundsätzlich befürwortet der VdA für die Nutzung von Archivgut eine Regelung zur 

Förderung der Forschungsinfrastruktur, wie sie bisher auch im Hessischen Archivgesetz in 
§ 17 a teilweise enthalten war. Wir verweisen hier auf die umfassende Regelung im 

rheinland-pfälzischen Archivgesetz in § 3 Abs. 4 Punkt 3 (vgl. http://www.lha-
rlp.de/uploads/media/Landesarchivgesetz_01.pdf). 

 

Fulda, den 26. Juli 2012 
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Hessisches Archivgesetz (HArchivG) 
hier: Stellungnahme des VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. 
 

Dieses Schreiben des VdA erfolgt im eigenen Namen und im Namen des VdA-
Landesverbandes Hessen. Das galt auch schon für das erste Votum vom 26. Juli 2012. 
Dieses Votum ist bei der Überarbeitung im Wesentlichen unberücksichtigt geblieben. Dies ist 
umso unverständlicher, als mit dem Entwurf gegen zentrale Aspekte des 
Demokratieverständnisses verstoßen wird. 

 

§ 10 Feststellung der Archivwürdigkeit und Übernahme des Archivguts 

Im § 10 des Entwurfs wird die archivische Entscheidung zur dauerhaften Übernahme von 
Unterlagen an das „Einvernehmen“ der abgebenden Stellen gebunden. Im Kommentar wird 
ausdrücklich das fachfremde Kriterium die „Wirtschaftlichkeit“ genannt. 

Diese Bestimmung verstößt gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip.  

Die archivische Aufgabe besteht darin,  

1. die historische Verfasstheit „des Staates“ rechtsstaatlich korrekt (authentisch) und 
„neutral“, daher unparteiisch zu dokumentieren, 

2. zukünftige wissenschaftliche Forschung zu sichern, 

3. journalistische Investigation zu ermöglichen, 

4. private Rechte und personenbezogene Daten zu schützen 

5. die Ausübung demokratischer Teilhabe zu gewährleisten, 

6. divergierende Geheimhaltungs- und Publizitätsinteressen zu vermitteln und 
auszugleichen (Schnittstellenfunktion).1. 

Das verlangt eine unverfälschte und unverkürzte Überlieferung.  

Für dieses Archivgut besteht ein Benutzungsanspruch, der nicht nur individuell begründet ist, 
sondern „prokuratorisch“ zu sehen ist. Bei einer Nutzung ist auch immer das öffentliche 
Interesse, der gesellschaftliche Nutzen zu beachten. 

Zugleich sind Ansprüche aufgrund der Pressefreiheit zu berücksichtigen. Die Pressefreiheit 
darf nicht durch verfälschte Überlieferung ins Leere laufen. 

                                                           
1
 Nach Bartholomäus Manegold, Archivrecht? Archivrecht! Zu den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen 

öffentlicher Archive in Deutschland. In: Alles was recht ist. Archivische Fragen – juristische Antworten, hg. V. H. 

Schmitt u.a., Fulda 2012, S. 31-50, hier S.35. 
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2 

Das bedeutet, dass, um die o.g. Aufgaben in der demokratischen Gesellschaft erfüllen zu 
können, die fachlich zuständige Stelle – das Archiv – ausschließlich nach fachlichen Kriterien 
die Überlieferung zu bilden hat. Entsprechend darf die abgebende Stelle nicht mitsteuern, 
indem sie bestimmt, was von ihr im Archiv überliefert werden soll. 

In § 10 muss daher „Einvernehmen“ durch „Benehmen“ ersetzt werden. Für die daraus 
folgenden notwendigen Anpassungen an vergleichbaren Stellen in den übrigen Paragrafen 
verweisen wir auf unser Schreiben vom 26. Juli 2012. 

 

§ 19 Kommunales Archivgut 

Die in § 19 geregelte Pflichtaufgabe der kommunalen Archivierung ist in der jetzt 
vorliegenden Fassung in nicht sachgerechter Weise an die „wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit“ gebunden worden. Auch für die kommunalen Archive gelten die o.g. 
Demokratie-Kriterien. Der VdA sieht es daher als notwendig an, die zitierte einschränkende 
Formulierung zu tilgen. 

 

Anhörung 

Im Übrigen verweisen wir auf die nicht erledigten Punkte unserer ersten Stellungnahme. 
Angesichts der Komplexität der Thematik wäre – wie bei der Archivgesetzgebung in anderen 
Bundesländern erfolgreich durchgeführt – eine Anhörung im zuständigen Ausschuss des 
Landtags aus unserer Sicht wünschenswert. Der VdA ist bereit, an einer solchen Anhörung 
teilzunehmen. 

 

 

Fulda, 2. Oktober 2012 
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